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Preisverordnung Nr. 294.
Änderung der Preisverordnung Nr. 212 

— Verordnung über Preise für Branntwein — 
Vom 26. März 1953

Zur Durchsetzung des Sparsamkeitsregimes so
wie zur weiteren Arbeitsvereinfachung in Industrie 
und Verwaltung wird die Preisverordnung Nr. 212 
,— Verordnung vom 7. Dezember 1951 über Preise 
für Branntwein — (GBl. S. 1167) wie folgt ab
geändert:

§ 1
Der Abs. 1 des § 1 erhält folgende Neufassung:

„(1) Der Verkaufspreis für Branntwein zum regel
mäßigen Steuersatz zur Herstellung von Spirituosen, 
Aromen, Essenzen, branntweinhaltigen kosmetischen 
Erzeugnissen und Heilmitteln zum innerlichen Ge
brauch sowie zu medizinischen und sonstigen nicht 
steuerbegünstigten Zwecken beträgt 1550,— DM 
für 1 hl Weingeist. Davon entfallen 1400,— DM 
auf die Branntweinsteuer (Hektolitereinnahme) und 
150,— DM auf die Preisspitze.“

§ 2
Der Abs. 3 des § 1 wird aufgehoben.

§ 3
Der Abs. 4 des § 1 erhält folgende Neufassung:

„(4) Der Verkaufspreis für Branntwein zum er
mäßigten Steuersatz zur Herstellung von Heilmit
teln zum äußerlichen Gebrauch beträgt 1000,— DM 
für 1 hl Weingeist. Davon entfallen 850,— DM auf 
die Branntweinsteuer (Hektolitereinnahme) und 
150,— DM auf die Preisspitze. Die Abgabe von 
Branntwein zur Herstellung von Heilmitteln zum 
äußerlichen Gebrauch erfolgt nur gegen Vorlage 
einer Bezugsgenehmigung, die von dem zuständigen 
Rat des Kreises, Abteilung Finanzen/Abgaben, aus
gestellt ist.“

§ 4
Der § 4 erhält folgende Neufassung:

„Lieferstellen der WB Spiritus dürfen extra fein 
filtrierten Sprit und Branntwein zum regelmäßigen 
Steuersatz nur dann lose verkaufen, wenn der Be

zieher einen vom Rat des Kreises, Abteilung 
Finanzen/Abgaben, ausgestellten Ausweis (Bezugs
ausweis für Branntwein) oder Bezugscheine über 
Primasprit für medizinische Zwecke vorlegt. In 
allen anderen Fällen dürfen diese Erzeugnisse an 
Betriebe oder Verbraucher nur in Originalflaschen 
abgegeben werden, die in zugelassenen Abfüllstel
len befüllt worden sind.“

§ 5
Die Abgabenverwaltung des Ministeriums der 

Finanzen wird beauftragt, die erforderlichen Be
stimmungen zu erlassen, die sich aus der An
gleichung der Preise für Branntwein zur Herstel
lung von kosmetischen Waren und Heilmitteln zum 
innerlichen Gebrauch sowie für Branntwein zu 
medizinischen Zwecken an den Verkaufspreis für 
Branntwein zum regelmäßigen Steuersatz ergeben.

§ 6
Diese Preisverordnung tritt mit Wirkung vom 

30. März 1953 in Kraft.
Berlin, den 26. März 1953

Ministerium der Finanzen 
I. V.: R u m p f  
Staatssekretär

Anordnung 
über die Besteuerung des Branntweins 

— Änderung der Anordnung 
über die Besteuerung des Eranntweins —.

Vom 26. März 1953 
Zur Durchsetzung des Sparsamkeitsregimes sowie 

zur weiteren Arbeitsvereinfachung in Industrie und 
Verwaltung wird auf Grund des § 5 der Preisver
ordnung Nr. 294 vom 26. März 1953 (GBl. S. 475) — 
Änderung der Preisverordnung Nr. 212 über die 
Preise für Branntwein — die Anordnung vom 
28. Dezember 1951 über die Besteuerung des Brannt
weins (GBl. 1952 S. 15) wie folgt geändert:

§ 1
Der § 1 der Anordnung erhält nachstehende Neu

fassung:


